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1. Planungsanlass  

Freiflächen-Photovoltaikanlagen gelten nicht als privilegiertes Vorhaben im 
Sinne des § 35 BauGB. Insofern kann Baurecht nur über einen Bebauungsplan 

geschaffen werden.  

Die Stadt Marlow hat am 12.12.2018 den Aufstellungsbeschluss für den Bebau-
ungsplan „Solarpark Brunstorf“ der Stadt Marlow gefasst. Im Sinne des Ent-
wicklungsgebotes ist für den Änderungsbereich der 4. Änderung des Flächen-
nutzungsplans der Stadt Marlow die Ausweisung eines sonstigen Sondergebietes 
gem. § 11 Abs. 2 BauNVO notwendig.  

Damit werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erzeugung von 

Solarstrom geschaffen.  

Der wirksame Flächennutzungsplan stellt den Planungsraum als Fläche für die 

Landwirtschaft dar. Die geplante Nutzung als sonstiges Sondergebiet im Sinne 

von § 11 Abs. 2 BauNVO lässt sich deshalb nicht aus dem wirksamen Flächen-

nutzungsplan entwickeln. Insofern soll zur Schaffung einer städtebaulichen Ord-

nung der Flächennutzungsplan der Stadt Marlow gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im 

Parallelverfahren geändert werden.  

Die mit dem Bebauungsplan angestrebten Vorhaben verfolgen das Ziel, eine 
großflächige Freiflächen-Photovoltaikanlage mit einer Gesamtleistung von ca. 
55 MWp als richtungsweisendes Pilotprojekt ohne EEG-Vergütung oder sonstige 
Fördermöglichkeiten zu entwickeln.  

  



Bearbeitungsstand: Dezember 2022 4. Änderung des Flächennutzungsplanes  
der Stadt Marlow 

 
Begründung 

 

S e i t e  | 4 
  

2. Vorgaben und Rahmenbedingungen 

2.1 Rechtsgrundlagen 

o Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 3. November 
2017 (BGBl. I. S 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 G. v. 04.01.2023 
BGBl. I Nr. 6 

o Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. 
November 2017 (BGBI. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 3 G. v. 
04.01.2023 BGBl. I Nr. 6 

o Planzeichenverordnung (PlanZV) i. d. F. vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 
1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 
2017 (BGBl. I S. 1057), zuletzt geändert durch Artikel 3 G. v. 14.06.2021 
BGBl. I S. 1802 

o Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzge-
setz - BNatSchG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 
2542), zuletzt geändert durch Artikel 3 G. v. 08.12.2022 BGBl. I S. 2240 

o Hauptsatzung der Stadt Marlow in der aktuellen Fassung 
 

2.2  Änderungsbereich  

Der Änderungsbereich der 4. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt 
Marlow für den Bereich des Bebauungsplans Nr. 24 „Solarpark Brunstorf“ be-
läuft sich auf eine Fläche von rund 65 ha. Er erstreckt sich nördlich von Brunst-
orf auf die folgenden Flächen der Gemarkung Brunstorf Flur 1: Flurstücke 39/4, 
39/3, 39/2, 39/1, 40/1, 41/1, 41/2, 42, 43/1, 43/2, 44, 47, 48/1, 48/2, 49, 50, 

51 sowie Teilflächen der Flurstücke 40/2, 46, 52, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4 der 
Flur 1 in der Gemarkung Brunstorf. 
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2.3 Planungsbindungen 

Bauleitpläne unterliegen den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung. 

Dabei sind die einzelnen Bundesländer gebunden, übergeordnete und zusam-

menfassende Pläne oder Programme aufzustellen.  

Für Planungen und Maßnahmen der Stadt Marlow ergeben sich die Ziele, 

Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung ausfolgenden 

Rechtsgrundlagen: 

 

o Raumordnungsgesetz (ROG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 22. Dezem-
ber 2008 (BGBl. l S. 2986), zuletzt geändert durch Artikel 3 G. v. 20.07.2022 
BGBl. I S. 1353 

o Landesplanungsgesetz (LPlG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 5. Mai 
1998 (GVOBl. M-V, S. 503), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes 
vom 9. April 2020 (GVOBl. M-V, S. 166, 181) 

o Landesverordnung über das Landesraumentwicklungsprogramm Meck-

lenburg-Vorpommern (LEP-LVO M-V) vom 27. Mai 2016 

o Landesverordnung über das Regionale Raumentwicklungsprogramm 
Vorpommern (RREP VP-LVO) vom 19. August 2010 

 

Gem. § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzu-

passen. Im Verlauf des Aufstellungsverfahrens ist die Vereinbarkeit mit den 

Zielen und Grundsätzen der Raumordnung zu prüfen. Rechtsgrundlage hierfür 

ist § 4 Abs. 1 ROG. Hiernach sind bei raumbedeutsamen Planungen der Ge-

meinde Ziele der Raumordnung zu beachten sowie Grundsätze und sonstige Er-

fordernisse der Raumordnung in Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen 

zu berücksichtigen.  

Nach § 3 Nr.6 ROG sind solche Vorhaben, die die räumliche Entwicklung und 

Ordnung eines Gebietes beeinflussen, als raumbedeutsam zu beurteilen. In die-

sem Zusammenhang entscheiden also die Dimension der geplanten Photovolta-

ikanlage, die Besonderheit des Standortes sowie die vorhersehbaren Auswir-

kungen auf gesicherte Raumfunktionen die Raumbedeutsamkeit. 

Gemäß geltender Rechtsprechung trifft das regelmäßig dann zu, wenn infolge 

der Größe des Vorhabens Auswirkungen zu erwarten sind, die über den unmit-

telbaren Nahbereich hinausgehen (Raumbeanspruchung, Raumbeeinflussung). 

Im LEP MV sind bereits konkrete Vorgaben für die Entwicklung der Erneuerbaren 

Energien getroffen worden. Gemäß dem Programmsatz 5.3 (1) LEP M-V 
2016 soll in allen Teilräumen eine sichere, preiswerte und umweltverträgliche 
Energieversorgung bereitgestellt werden. Der Anteil erneuerbarer Energien soll 
dabei stetig wachsen. 
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Im Programmsatz 5.3 (2) soll zum Schutz des Klimas und der Umwelt der 
Ausbau der erneuerbaren Energien auch dazu beitragen, Treibhausgasemissio-
nen so weit wie möglich zu reduzieren.  

 

Weitere Reduzierungen von Treibhausgasemissionen sollen insbesondere durch 
Festlegung von Maßnahmen  

– zur Energieeinsparung,  

– der Erhöhung der Energieeffizienz,  

– der Erschließung vorhandener Wärmepotenziale z. B. durch Nutzung der 

Geothermie sowie  

– der Verringerung verkehrsbedingter Emissionen Klima- und Umweltschutz 
in der Regional- und Bauleitplanung sowie anderen kommunalen Planun-
gen  

erreicht werden.  

Bei Planungen und Maßnahmen zum Ausbau erneuerbarer Energien, die zu er-
heblichen Beeinträchtigungen naturschutzfachlicher Belange führen, ist zu prü-
fen, ob rechtliche Ausnahmeregelungen aus zwingenden Gründen des überwie-
genden öffentlichen Interesses angewendet werden können.   

Freiflächenphotovoltaikanlagen sollen effizient und flächensparend errichtet 
werden. Dazu sollen sie verteilnetznah geplant und insbesondere auf Konversi-
onsstandorten, endgültig stillgelegten Deponien oder Deponieabschnitten und 
bereits versiegelten Flächen errichtet werden.  

Hinsichtlich der Solarenergie sind in der Planungsregion Vorpommern zudem 
die textlichen Vorgaben des RREP VP zu beachten. Grundsätzlich ergibt sich 
auch aus dem RREP VP ein klares Bekenntnis zum weiteren Ausbau der Erneu-
erbaren Energien. Es wird ausgeführt, dass an geeigneten Standorten die Vo-

raussetzungen für den weiteren Ausbau regenerativer Energieträger […] ge-
schaffen werden sollen (RREP VP Programmsatz 6.5.6). 

Durch Maßnahmen zur Energieeinsparung, zur Erhöhung der Energieeffizienz 
und die Nutzung regenerativer Energieträger soll die langfristige Energieversor-
gung sichergestellt und ein Beitrag zum globalen Klimaschutz geleistet werden 
(RREP VP Programmsatz 6.5.5). Damit richtet sich die langfristige raumord-
nerische Zielstellung nach einer optimalen Nutzung regenerativer Energiequel-
len, auch im Hinblick auf den Klimaschutz.  

Auch für die Energieerzeugung auf der Basis solarer Strahlungsenergie sind 

konkrete Entwicklungsabsichten des RREP VP zu berücksichtigen. Gemäß dem 
Programmsatz 6.5 (8) RREP V-P sollen Solaranlagen vorrangig auf Gebäuden 
oder Lärmschutzwänden bzw. auf vorbelasteten Standorten wie Konversionsflä-
chen aus wirtschaftlicher oder militärischer Nutzung errichtet werden.  
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Der Entwicklung und dem Ausbau der Versorgung mit regenerativen Energie-
trägern kommt damit insgesamt auch unter regionalplanerischen Gesichtspunk-
ten eine besondere Bedeutung zu.  

Dem trägt die Stadt Marlow mit der vorliegenden Planung Rechnung.  

In der Festlegungskarte des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpom-

mern wird der Planungsraum als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft und im Lan-

desraumentwicklungsprogramm als Vorbehaltsgebiet Tourismus dargestellt. 

Entsprechend ist eine Prüfung des Einzelfalls für die Belange der Landwirt-

schaft und des Tourismus erforderlich.  

Für den Tourismus hatten diese Flächen in der Vergangenheit auch aufgrund 

der landwirtschaftlichen Nutzung keine hervorgehobene Bedeutung. Im Ein-

zugsbereich des Vorhabens werden darüber hinaus keine touristischen Belange 

berührt. 

Mit Verweis auf die geplante Befristung des Vorhabens werden die Belange der 

Landwirtschaft in der Abwägung der Stadt Marlow beachtet.  

Dabei wird deutlich, dass die abwägende Entscheidung für eine zukünftige Aus-

formung einer bedarfsgerechten und Ressourcen schonenden Landwirtschaft 

mit anderen öffentlichen Belangen (hier: Ansiedlung von Gewerbebetrieben zur 

Erzeugung solarer Strahlungsenergie im Sinne des allgemeinen Klimaschutzes) 

in Einklang gebracht werden kann. 

Im Zuge der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffent-

licher Belange wurde das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt (StALU) 

als Landwirtschaftsverwaltung beteiligt. Mit Schreiben vom 26.04.2019 erklärte 

die Abteilung Landwirtschaft und Flurneuordnung des StALU, dass die im ge-

samten Plangeltungsbereich betroffenen Flurstücke laut Katasterdaten eine Bo-

dengüte von 35 Bodenpunkten aufweisen. Die durchschnittliche Bodenwertig-

keit aller angezeigten verpachteten Ackerlandflächen in Nordvorpommern liegt 

bei 42 Bodenpunkten. Demnach ist festzustellen, dass die Flächen im Planungs-

bereich insgesamt unter den für Nordvorpommern üblichen Bodenwerten für 

Ackerland liegen.  

Das StALU stellt zudem fest, dass auf Ackerflächen mit geringen Bodenpunkten 

eine landwirtschaftliche Pflanzenproduktion zunehmend Risiken ausgesetzt ist, 

die die Wirtschaftlichkeit stark einschränken oder sogar unmöglich machen kön-

nen.  

Vorliegend geht die Stadt Marlow davon aus, dass die durch den örtlich ansäs-

sigen Landwirtschaftsbetrieb bereit gestellte Flächenkulisse – die im Übrigen 

den Anteil von 15 % der gesamten bisher landwirtschaftlich genutzten Betriebs-

fläche nicht überschreitet – durch ein unterdurchschnittliches Ertragsvermögen 

gekennzeichnet ist und damit die Wirtschaftlichkeit der landwirtschaftlichen 

Pflanzenproduktion starken Einschränkungen unterliegt.   
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Um den Belangen der Landwirtschaft zusätzlich Rechnung zu tragen, soll die 

Nutzung des Solarparks als Zwischennutzung für einen Zeitraum von maximal 

30 Jahren befristet werden. Nach dem Rückbau des Solarparks ist eine land-

wirtschaftliche Nutzung weiterhin möglich.  
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Entsprechende verbindliche Regelungen dazu beinhaltet die Festsetzungssyste-

matik des Bebauungsplans. Als Folgenutzung wurde Fläche für die Landwirt-

schaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 18a BauGB mit der Zweckbestimmung Intensiv-

acker festgesetzt. 

Entsprechend ist während der befristeten Betriebsdauer des Solarparks hier 

eine ackerbauliche Bewirtschaftung nicht möglich. Wichtig ist in diesem Zusam-

menhang, dass die betreffenden Flächen nicht zwangsläufig dem Dauergrünlan-

derhaltungsgesetz zuzuordnen sind. 

Eine automatische Umwandlung einer Fläche in Dauergrünland ist vorliegend 

nicht zu befürchten, denn die Pflugregelung aus § 2a DirektZahlDurchfV ist wie 

auch die VO 1307/20013 auf die befristet festgesetzte Betriebsfläche eines So-

larparks nicht anwendbar. 

Während der gesamten Betriebsdauer des Solarparks ist das erforderliche Min-

destmaß an landwirtschaftlicher Tätigkeit weder in Richtung Ackerbau noch in 

Richtung Grünland möglich. Für diesen Zeitraum ist die betreffende Fläche folg-

lich nicht beihilfeberechtigt für Direktzahlungen im Sinne der Verordnung VO 

1307/2013. 

Jedoch kann und soll nach vollständigem Rückbau des Solarparks die Rückum-

wandlung des befristeten sonstigen Sondergebietes zu Ackerland unter Beach-

tung der dann gültigen Rechtsvorschriften erfolgen.  

Es findet also kein dauerhafter Entzug landwirtschaftlicher Produktionsfläche 

statt. Außerdem beschränkt sich die für den Solarpark in Anspruch genommene 

Fläche auf einen Anteil von maximal 15% der Betriebsfläche des örtlich ansäs-

sigen Landwirtschaftsbetriebs, sodass für die landwirtschaftliche Bewirtschaf-

tung noch ausreichend Fläche verbleibt. 

Für den landwirtschaftlichen Betrieb als Flächeneigentümer und Partner dieses 

Vorhabens besteht darüber hinaus für den Zeitraum der Betriebsdauer des So-

larparks aufgrund der zu erwartenden Pachteinnahmen die Zusicherung regel-

mäßiger Einkünfte als Ausgleich für nicht kalkulierbare Ernteeinbußen oder Aus-

fälle durch klimatische Einflüsse. Das Vorhaben trägt also im besonderen Maße 

zur Existenzsicherung des betreffenden landwirtschaftlichen Betriebes für die 

nächsten 30 Jahre bei.  

Sollte das Vorhaben nicht umgesetzt werden können, sind erhebliche Nachteile 

für die landwirtschaftliche Betriebsführung und für die Erreichung der bundes-

politischen Zielstellungen zur Erzeugung erneuerbarer Energien zu erwarten.  

Bis zum Jahr 2050 soll der Anteil Erneuerbarer Energien am Bruttostromver-

brauch in Deutschland bei mindestens 80 Prozent liegen. Richtschnur der deut-

schen und europäischen Energiepolitik ist das energiepolitische Zieldreieck aus 

Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Umweltverträglichkeit. 
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Nach der Begründung von Ziff. 5.3 (9) LEP M-V 2016 gilt folgendes: Der Ent-

wicklung und dem Ausbau der Versorgung mit erneuerbaren Energieträgern 

kommt weiterhin eine besondere Bedeutung zu. Im Vordergrund stehen bei der 

Stromerzeugung Windenergie, Photovoltaik und Bioenergie. 

… 

Die Entwicklung räumlicher Gesamtkonzeptionen auf regionaler Ebene bezieht 

auch die Bündelung von leistungsstarken Anlagen zur Energieerzeugung, -spei-

cherung und -nutzung im Standortzusammenhang mit vorhandener Infrastruk-

tur in der Nähe zum Übertragungsnetz in die Überlegungen ein. Grundlagen für 

weiterführende Überlegungen zum Ausbau erneuerbarer Energien und der hier-

für erforderlichen Gebietsausweisungen liefern die energiepolitische Konzeption 

für Mecklenburg-Vorpommern, die regionalen Energiekonzepte der Planungsre-

gionen und der Landesatlas Erneuerbare Energien Mecklenburg-Vorpommern 

2011. 

Jede Art der Energieproduktion führt zu Eingriffen in Natur und Landschaft. Die 

Regionalplanung soll Festlegungen zur Ausweisung geeigneter Gebiete für den 

Ausbau erneuerbarer Energien treffen, um den Ausbau regional zu steuern. 

… 

Die verstärkte Nutzung der Potenziale für erneuerbare Energien erfordert künf-

tig große Kapazitäten von Energiespeichern hinsichtlich verschiedener Techno-

logien, Größenordnungen und Zeitbereichen. Im Zusammenwirken von Hoch-

schulen, regionalen Versorgern, Stadtwerken, Kommunen, Unternehmen und 

kompetenten Netzwerken sollen innovative Projekte zu intelligentem Lastma-

nagement, virtuellen Kraftwerken, Speichern und dezentralem Energiemanage-

ment entwickelt und umgesetzt werden.1 

Die Einbeziehung benachteiligte Ackerflächen für die Energieerzeugung außer-

halb eines Streifens von 110 Metern beiderseits von Autobahnen, Bundesstra-

ßen und Schienenwegen im Sinne der Diversifizierung der Landwirtschaft hätte 

in die dazu getroffenen Abwägungsentscheidung der Landesregierung einbezo-

gen werden müssen.  

  

 
1 Begründung zum LEP M-V 2016 Z 5.3 (9) 
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In diesem Zusammenhang ist eine pauschale Entscheidung für die Zulässigkeit 

von Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf landwirtschaftlichen Flächen entlang 

der o. g. Verkehrswege unabhängig vom jeweiligen landwirtschaftlichen Er-

tragsvermögen dieser Flächen nicht nachvollziehbar.   

Darüber hinaus erfolgte entgegen der Vorgabe des Verordnungsgebers bisher 

keine Festlegung der Regionalplanung zur Ausweisung geeigneter Gebiete für 

den Ausbau von Freiflächenphotovoltaikanlagen zur Erzeugung erneuerbarer 

Energien, um den Ausbau regional zu steuern. 

Insofern ist davon auszugehen, dass die jeweilige Gemeinde im Rahmen Ihrer 

Planungshoheit für die Steuerung des Ausbaus von Freiflächenphotovoltaikan-

lagen insbesondere in Kombination mit Energiespeichern und dezentralem Ener-

giemanagement eigene Kriterien festlegen kann. 

Vorliegend soll die Inanspruchnahme geeigneter Flächen an die Begrifflichkeit 

benachteiligter Gebiete nach der Richtlinie 86/465/EWG des Rates vom 14. Juli 

1986 betreffend das Gemeinschaftsverzeichnis der benachteiligten landwirt-

schaftlichen Gebiete i.S.d. Richtlinie 75/268/EWG (ABl. (EG) Nr. L 273, S. 1) in 

der Fassung der Entscheidung der EU-Kommission 97/172/EG vom 10. Februar 

1997 (ABl. (EG) Nr. L 72, S. 1) angelehnt werden. 

Der Begriff ist im EU-Landwirtschaftsrecht die Basis für »Zahlungen wegen na-

turbedingter Benachteiligungen in Berggebieten und in anderen benachteiligten 

Gebieten zur dauerhaften Nutzung landwirtschaftlicher Flächen und damit zur 

Erhaltung des ländlichen Lebensraums sowie zur Erhaltung und Förderung von 

nachhaltigen Bewirtschaftungsformen. Hierzu gehören Gebiete, in welchen die 

Aufgabe der Landnutzung droht und der ländliche Lebensraum erhalten werden 

muss. 

Diese Gebiete haben folgende Nachteile: 

 schwach ertragfähige landwirtschaftliche Flächen, 

 als Folge geringer natürlicher Ertragfähigkeit deutlich unterdurchschnitt-

liche Produktionsergebnisse, 

 eine geringe oder abnehmende Bevölkerungsdichte, wobei die Bevölke-

rung überwiegend auf die Landwirtschaft angewiesen ist.2 

Die mit der vorliegenden Planung gewählte Flächenkulisse erfüllt diese oben 

angeführten Kriterien vollumfänglich. 

 
2 https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/beitrag/2750 
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Mit seiner Stellungnahme vom 31.07.2019 kommt das Amt für Raumord-

nung und Landesplanung Vorpommern nach Abstimmungen mit der obers-

ten Landesplanungsbehörde zu der Einschätzung, dass die Errichtung eines So-

larparks mit dem Ziel der Raumordnung 5.3 (9) des Landesraumentwicklungs-

programms M-V (2016) nicht vereinbar ist, weil Ackerflächen überplant werden, 

die nicht durch den 110-m-Streifen zu den im Ziel der Raumordnung festge-

schriebenen Infrastrukturen abgedeckt werden. 

Es wurde der Stadt Marlow aber grundsätzlich freigestellt, für die beabsichtigte 

Bauleitplanung, welche nicht dem Erfordernis der Anpassung an die Ziele der 

Raumordnung gemäß § 1 Abs. 4 BauGB entspricht, eine Zielabweichung bei 

der obersten Landesplanungsbehörde zu beantragen. Die Erforderlichkeit der 

Abweichung muss dazu begründet werden. Voraussetzung für die Abweichung 

von Zielen der Raumordnung ist, dass diese unter raumordnerischen Gesichts-

punkten geboten ist und die Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Die 

Entscheidung darüber wird gemäß § 5 Abs. 6 Landesplanungsgesetz im Einver-

nehmen mit den berührten Fachministerien getroffen. 

Ausgehend hiervon kann in diesem Zusammenhang in Frage gestellt werden, 

ob und inwieweit die Einschränkung für Freiflächenphotovoltaikanlagen auf 

landwirtschaftlich genutzte Flächen auf einen Streifen von 110 Metern beider-

seits von Autobahnen, Bundesstraßen und Schienenwegen im Sinne des Ziels 

LEP M-V 2016 Z 5.3 (9) als verbindliche Zielvorgabe gelten kann, weil in die 

abwägende Entscheidung des Verordnungsgebers das landwirtschaftliche Er-

tragspotenzial allgemein und insbesondere die mögliche der befristeten Inan-

spruchnahme für Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf schwach ertragfähiger 

landwirtschaftlicher Flächen mit geringer natürlicher Ertragfähigkeit nicht oder 

nur unzureichend einbezogen wurde. 

Diese Frage muss jedoch nicht abschließend beantwortet werden.  

Denn eine raumordnerische Vereinbarkeit herzustellen, eine positive raumord-

nerische Bewertung zu erhalten und eine Auseinandersetzung über den Zielcha-

rakter zu vermeiden, beantragte die Stadt Marlow für die 4. Änderung des Flä-

chennutzungsplans und den hierauf nachfolgend gestützten Bebauungsplan eine 

Zielabweichung gemäß § 5 Abs. 6 LPlG M-V bei der obersten Landesplanungs-

behörde, nachdem auch der Landtag Mecklenburg-Vorpommern bereits festge-

stellt hatet, dass wegen des Ziels LEP M-V 2016 Z 5.3 (9) Solarenergie in Meck-

lenburg-Vorpommern nur unzureichend genutzt wird und Zielabweichungsver-

fahren vermehrt die Nutzung auf Ackerflächen ermöglichen sollen (Drucksache 

7/6169). 

Auf dieser Grundlage ließ mit Bescheid vom 30.11.2022 das Ministerium für 

Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit des Landes Mecklenburg-Vor-

pommern für die Aufstellung der 4. Änderung des Flächennutzungsplans i.V.m. 

der Aufstellung des Bebauungsplans „Solarpark Brunstorf“ die Abweichung von 
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dem im Landesentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 festge-

legten Ziel der Raumordnung in Programmsatz 5.3 (9) zu. 

Der Bescheid über die Zielabweichung erging jedoch unter Ziffer I.3 mit der 

Maßgabe, dass die Entscheidung über die Zielabweichung nur in Verbindung mit 

den im Antrag vom 15.07.2021, einschließlich eingereichter Änderungen vom 

27.09.2022, genannten Maßnahmen und Zusagen gilt. Am 27.09.2022 hatte die 

Vorhabenträgerin in Abstimmung mit der Stadt Marlow dem Landwirtschaftsmi-

nisterium nach dessen Forderung zugesagt, die bisher beplante (Solarpark-)Flä-

che so anzupassen, dass Flurstücke mit Bodenpunkten i.H.v. 40 oder mehr auf 

eine Gesamtfläche von 5ha reduziert werden. 

Infolgedessen wurde der räumliche Geltungsbereich der 4. Änderung des Flä-

chennutzungsplans auf der Grundlage der Stellungnahme des StALU vom 

19.03.2021, auf der die Flurstücke genannt sind, welche Bodenpunkte von 40 

oder mehr aufweisen, reduziert. Es handelt sich hierbei um die Flurstücke 39/4, 

39/3, 39/2, 39/1 und 40/1 der Gemarkung Brunstorf, Flur 1. Der Geltungsbe-

reich wurde daraufhin für den Bebauungsplan „Solarpark Brunstorf“ und für die 

4. Änderung des Flächennutzungsplanes verkleinert dargestellt und angepasst. 

Er umfasst nunmehr nur noch die Flächen der Gemarkung Brunstorf, Flur 1, 

Flurstücke 41/1, 41/2, 42, 43/1, 43/2, 44, 47, 48/1, 48/2, 49, 50, 51 sowie 

Teilflächen der Flurstücke 40/2, 46, 52, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4. 

Vor diesem Hintergrund sah das nochmals zur Zulassung der Zielabweichung 

beteiligte Amt für Raumordnung und Landesplanung Vorpommern davon ab, 

ausdrücklich zu bestätigen, dass der 4. Änderung des Flächennutzungsplans 

durch die Zulassung der Zielabweichung Ziele der Raumordnung nicht entgegen-

stehen. Stattdessen liegt durch die Zielabweichung eine positive raumordneri-

sche Bewertung vor. Damit steht aus Sicht der Stadt Marlow die Vereinbarkeit 

mit den Vorgaben der Raumordnung im Sinne von § 1 Abs. 4 BauGB fest. 

Auch wenn es nicht mehr darauf ankommt, könnte als Alternative, zu einem 

Zielabweichungsverfahren darauf abgestellt werden, dass die planende Ge-

meinde mit den Flächeninhabern der landwirtschaftlich genutzten Flächen prü-

fen kann, ob die von der Bauleitplanung in Anspruch genommenen Flächen dau-

erhaft aus der landwirtschaftlichen Produktion herausgenommen werden und 

damit nicht mehr als landwirtschaftlich genutzte Fläche geführt werden. Hierzu 

bedürfte es der Abstimmung mit der Landwirtschafts- und Finanzverwaltung 

und eines entsprechenden Nachweises über die Nutzungsaufgabe. Eine mit der 

Kommune einvernehmlich erstellte Erklärung des Flächeneigentümers und/oder 

Bewirtschafters kann zum Nachweis beisteuern. 

Mit dem Nachweis einer dauerhaften Nutzungsaufgabe stünde die Festlegung 

des Landesraumentwicklungsprogramms M-V 2016 der Bauleitplanung nicht 

mehr als Ziel der Raumordnung entgegen. Hintergrund ist folgender: 
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Ein Konflikt mit Programmsatz 5.3 (9) LEP M-V 2016 wird vermieden, wenn die 

für die Planung beanspruchten minderwertigen landwirtschaftlichen Flächen aus 

dem Feldblockkataster abgemeldet werden und damit auch auf die Agrarförde-

rung verzichtet wird. Denn in diesem Fall handelt es sich nicht mehr um land-

wirtschaftlich genutzte Flächen im Sinne von Programmsatz 5.3 (9) LEP M-V 

2016, beansprucht diese Regelung für die Aufstellung des Bebauungsplans keine 

Beachtenspflicht mehr. 

Dabei ist davon auszugehen, dass nur minderwertige Böden ohne landwirtschaft-

liche Ertragsfähigkeit als „landwirtschaftlich genutzte Flächen“ im Sinne von Pro-

grammsatz 5.3 (9) LEP M-V 2016 angesehen werden können. Denn raumordne-

risch gesichert werden sollen – so die Begründung des LEP 2016 (Seite 59) – 

die für die Landwirtschaft „bedeutsamen Böden.“ 
 

Diese Anforderungen erfüllen die hier für die Freiflächenphotovoltaikanlagen 

vorgesehen Flächen angesichts der nur unterdurchschnittlichen Bodenwertzahl 

nicht. Eine einträgliche Bewirtschaftung dieser Böden ist kaum möglich. 

Außerdem stellt Programmsatz 5.3 (9) LEP M-V 2016 seinem Wortlaut nach auf 

„landwirtschaftlich genutzten Flächen“ ab. Werden die fraglichen Flächen aus 

dem Feldblockkataster abgemeldet und gestrichen, dann steht verbindlich fest, 

dass es sich um keine landwirtschaftlich genutzten Flächen mehr handelt. Diese 

Flächen unterfallen dann auch nicht mehr dem Programmsatz, sodass bei der 

Aufstellung eines Bebauungsplans die in § 4 Abs. 1 ROG geregelte Beachtens-

pflicht kein Planungshindernis für die Aufstellung des Bebauungsplans darstellt. 

Darüber hinaus wird den Belangen der Landwirtschaft Rechnung getragen, indem 

der Anteil der für die Freiflächenphotovoltaikanlage vorgesehenen Fläche, d.h. 

der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans, 15 % der gesamten land-

wirtschaftlichen Betriebsfläche des örtlichen Landwirtes nicht überschreitet. 

Darauf Bezug nehmend erklärte der örtlich ansässige Landwirtschaftsbetrieb als 

Grundstückseigentümer und als Bewirtschafter mit Schreiben vom 18.05.2020, 

dass die landwirtschaftliche Nutzung der Flurstücke 40/2, 41/1, 41/2, 42, 43/1, 

43/2, 44, 47, 48/1, 48/2, 49, 50, 51 sowie Teilflächen der Flurstücke 46, 52, 

53/1, 53/2, 53/3, 53/4 der Flur 1 in der Gemarkung Brunstorf, ab dem Tag des 

Baubeginns des Solarparks dauerhaft für den Zeitraum der Nutzung der Flächen 

als Flächen für den Solarpark aufgegeben wird. 
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3. Entwicklungsziele der Flächennutzungsänderung  

Ziel der 4. Änderung des Flächennutzungsplans ist es, durch die Ausweisung 

eines sonstigen Sondergebietes die Realisierung und den Betrieb einer Freiflä-
chenphotovoltaikanlage einschließlich der erforderlichen Nebenanlagen pla-

nungsrechtlich zu ermöglichen und die Erzeugung von umweltfreundlichem So-
larstrom zu sichern. 

Die Gebietsausweisung berührt ausschließlich eine derzeit landwirtschaftlich ge-
nutzte Fläche. 

Für den Änderungsbereich der 4. Änderung des Flächennutzungsplans ergibt 

sich folgende Flächenbilanz: 
 

Darstellung im Flächennutzungsplan Bestand Planung 

Fläche für die Landwirtschaft 61 ha 5 ha 

Sonstiges Sondergebiet    0 ha 56 ha 

Fläche für Wald 4 ha 4 ha 
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4. Auswirkungen der Flächennutzungsänderung  

Die Ausweisung eines sonstigen Sondergebietes entfaltet auf der Ebene des 

Flächennutzungsplans keine unmittelbaren Wirkungen auf den Natur- und Land-
schaftshaushalt. Es werden jedoch die planungsrechtlichen Grundlagen für die 
Entwicklung eines Solarparks geschaffen. Gemäß § 2 Abs. 4 S. 1 BauGB werden 
die Belange der Umwelt geprüft. 

Die geplante Sondergebietsausweisung steht in unmittelbarem Zusammenhang 
mit der Errichtung einer Anlage zur Erzeugung solarer Strahlungsenergie und 
deren Nebenanlagen. Hier besteht die Möglichkeit, die schwerpunktmäßige Er-
mittlung bestimmter Umweltauswirkungen einer nachfolgenden Planungsebene 
zuzuordnen (Abschichtung). Eine angemessene und abschließende Konfliktbe-
wältigung der zu erwartenden Immissionen ist auf der Ebene der Flächennut-
zungsplanung nicht zweckmäßig. Insbesondere eine Vertiefung der Ergebnisse 
beispielsweise im Hinblick auf die genaue räumliche Verteilung der Umweltaus-
wirkungen kann durch entsprechende Arbeitsteilung zwischen den verschiede-
nen Ebenen eines mehrstufigen Planungssystems bis auf die Ebene des dem 
Bebauungsplan nachfolgenden Zulassungsverfahrens delegiert werden. 

Es wird deshalb auch auf die Umweltprüfung zu dem Bebauungsplans Nr. 24 

„Solarpark Brunstorf“ der Stadt Marlow verwiesen. 

Dennoch ist auch im Rahmen der Umweltprüfung auf dieser Planungsebene 
schutzgutbezogen zu beurteilen, welche vorhersehbaren erheblichen Umweltaus-
wirkungen zu erwarten sind. Insofern werden im Rahmen der Umweltprüfung der 
4. Änderung des Flächennutzungsplans die Ergebnisse aus der Umweltprüfung 
des Bebauungsplans Nr. 24 „Solarpark Brunstorf“ der Stadt Marlow generalisiert 
und in einem gröberen Bewertungsmaßstab verwendet.  

 


